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Errichtung einer PV-Anlage auf dem BBZ in Eckernförde, 
Fischerkoppel 8
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Umwelt- und Bauausschuss Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt.

2. Sachverhalt: 
In seiner Sitzung vom 16.11.2017 beschloss der Umwelt- und Bauausschuss, dass 
für die Errichtung einer weiteren PV-Anlage auf dem Dach des 
Berufsbildungszentrums in Eckernförde, in der Fischerkoppel finanzielle Mittel im 
Haushalt 2018 bereitgestellt werden sollen.

Von Seiten des Ausschusses wurde die Errichtung eine PV-Anlage auf der 
gegenüber liegenden Seite zu der bereits errichteten Anlage vorgeschlagen. 
Hinsichtlich der Dachfläche oberhalb des Haupteingangs der Schule wurde im Jahr 
2008 durch den Landrat von Anken ein Dachnutzungsvertrag zugunsten der 
Bürgersolar Eckernförde GbR geschlossen. Dieser sichert der Bürgersolar 
Eckernförde GbR 300 m2 bis zum 31.01.2029 zur Nutzung zu. Im Grundbuch wurde 
eine Sicherung zugunsten der Bürgersolar Eckernförde GbR eingetragen, in Form 
einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit.

Hieraus ergibt sich zwar, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf der 
beschriebenen Teilfläche keine PV-Anlage errichten kann, jedoch auf allen übrigen 
Flächen Dachflächen des BBZ Eckernförde.

Zur Aufstellung einer PV-Anlage bietet sich insoweit insbesondere die Dachfläche 
des Kfz-Erweiterungsbaus an. Hier würde sich die Nutzung der beiden Satteldächer 
mit Ausrichtung nach Süd/West gut eignen. Die Verwaltung beabsichtigt daher die 
zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel zur Errichtung eine PV-Anlage auf dem 
Dach des Kfz-Erweiterungsbaus zu verwenden (siehe Anlage Flurkartenauszug).

Der Ausschuss wird gebeten, dies zur Kenntnis zu nehmen.



                                                           Seite: 2/2

Finanzielle Auswirkungen: 
Wie bereits im Rahmen zur Aufstellung des Haushalts 2018 beschlossen. Keine 
weiteren finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n: 
Flurkartenauszug
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